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Sehr geehrte Damen und Herren! 
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Datum 

23.05.2001 

='ie vJir-:schaftskarnmer Österreich dankt dem Bundesministerium für 

~erKehr, Innovation und Technologie für die Übermittlung des 

~nc~ur~es für eine Novelle zum Kraftfahrliniengesec= und gibt 

iazu =~~gende Stellungnahme ab: 

=.er Vor2.age wird vollinhal:2.ich zugestirrunt. Hauptsachlic:h geht 

~s label Ja um die Umrechnung der in § 47 des ~raf:=ahrlinienge-

~e:=es ~orgesehenen Verwaltungsstrafen von Schi~li2; bS) auf 

~uro .-', Es sind dazu eir.e .i:..brundung um 19 Cen.:s ·-.:.nd z'v'lei Auf-

=~n.ducgen um jeweils Iehrere Euro (Cl vorgesehe!1, ~~ "unrunde-

3e:race zu vermelcen. 

::'ir cen Gesetzesvollzug 'wichtig erscheint speziell iie iI..npassung 

~on § ? Kraftfahrlinlecgesetz ~nter analoger BerUc:ksichtigung 

ies diesbezüglichen B.echtsgutachtens des Verfassungsdienstes zum 
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Güterbeförderungsgesetz. Demgemäss ist vorgesehen, dass sowohl 

Bundesgendarmerie als auch Organe des öffentlichen Sicherheits

dienstes und alle Grenzorgane an der Vollziehung des Kraftfahr

liniengesetzes mitzuwirken haben, und zwar nicht nur verwal

tungsstrafrechtlich, sondern - durch Zitat des § 3 Kraftfahrli

niengesetz in dessen § 9 Abs. 2 - auch für die Mitwirkung an der 

Vollziehung außerhalb des Verwaltungsstrafbereiches. Dafür kom

men in der Praxis kraftfahrlinienrechtliche überprüfungen bzw. 

Kontrollen in Betracht. Dies könnte zur Versachlichung allent

halben aufgetretener Kritik gegen die Art der Bedienung einzel

ner Kraftfahrlinien nützlich sein. 

Wunschgemäß werden 25 Exemplare dieser Stellungnahme dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

Mit freundlichen Grüßen 
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